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Vertrauensleuteversammlung mit 252
befürwortenden zu 16 ablehnenden
Stimmen eindeutig für die Variante
Neuüberbauung aus.

Dabei waren im wesentlichen die
nachstehenden Gründe wegleitend:

Umsiedlungen in Kleinwohnungen
ermöglichen

Das neue Zweckerhaltungsreglement
der Stadt Zürich, das seit dem 1. Juli
1985 gilt, sieht vor, dass eine Genossenschaft

ihren Mietern von subventionierten

Wohnungen zu kündigen hat, wenn
diese in einer unterbesetzten Wohnung

kehrsreichen Schweighofstrasse bestimmend

ist, bestmöglich anzugehen. Auf
der Strassenseite liegen die Treppenhäuser

und Wohnzimmer, auf der geschützten
Talseite die Schlafzimmer und

Wohnküchen mit Baikonen. Zusätzlich
soll längs der Schweighofstrasse ein
bepflanzter Schallschutz errichtet werden.

Mit der Neuüberbauung lässt sich
gleichzeitig eine neue Unterflurgarage
mit 104 Auto-Abstellplätzen erstellen,
was einem ausgesprochenen Bedürfnis
im Quartier entspricht. Diese Garage
wird es ermöglichen, in den umliegenden

Wohnsiedlungen seit langem
geforderte Verkehrsberuhigungsmassnah-
men, wie zum Beispiel Wohnstrassen, zu
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wohnen und den Umzug in eine kleinere
Wohnung mehrmals abgelehnt haben.
Damit die FGZ dieser reglementarischen

Verpflichtung der Subventionsbehörden

nachkommen kann, muss sie
auch über ein entsprechendes Angebot
an Kleinwohnungen verfügen, damit
den betreffenden Mietern überhaupt eine

andere, ihren Verhältnissen entsprechende

Wohnung angeboten werden
kann. Denn gemäss Statuten haben die
Genossenschafter ein auf das
gesamtgenossenschaftliche Wohnungsangebot
bezogenes Anrecht auf eine Wohnung.
In dieser Hinsicht können durch die
geplante Neuüberbauung 30 zusätzliche
kleinere Wohnungen geschaffen werden.

Angesichts des überaus schlechten
baulichen Zustandes der bestehenden
Häuser würde deren Sanierung
einschliesslich einer erforderlichen
Aussenisolation praktisch zu gleich hohen
Mietzinsen führen, wie sie für die
geplanten Neubauwohnungen mit wesentlich

grösseren Bruttogeschossflächen
veranschlagt werden. Ausserdem sind
Gestaltung und Dimension der
Neubauwohnungen den modernen Bedürfnissen
angepasst.

Lärmproblem lösen

Das Neubauvorhaben erlaubt es
besonders auch, das bestehende Lärmpro-
blem, das für das Wohnen an der ver-
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verwirklichen und so den Wohnwert von
Hunderten von Wohnungen und die
Lebensqualität ihrer Bewohner zu erhöhen.

Das Projekt

Das aus zwei Gebäudekomplexen
bestehende Neubauprojekt mit Anlagekosten

von 13825000 Franken wurde
durch das Architekturbüro P. P.
Lehmann ausgearbeitet. Im einzelnen
umfasst es 31 2'/2-Zimmer-Wohnungen,
24 3'/2-Zimmer-Wohnungen sowie 7

4'/2-Zimmer-Wohnungen. Es dürfte
bewirken, dass wegen seiner attraktiven
2'/2- und 3'/2-Zimmer-Wohnungen mit
durchaus tragbaren Mietzinsen stark
unterbelegte Einfamilienhäuser und
Familienwohnungen in anderen
Genossenschaftsetappen wieder für Familien mit
Kindern verfügbar gemacht werden können.

Für eine 2'/2-Zimmer-Wohnung im
allgemeinen Alterswohnungsbau ist
voraussichtlich mit einem Nettomietzins
von 672 Franken pro Monat, für eine
3 '/2-Zimmer-Wohnung im allgemeinen
Wohnungsbau mit einem solchen von
845 Franken zu rechnen, während für eine

4'/2-Zimmer-Wohnung im freitragenden

Wohnungsbau ein Nettomietzins
von 1230 Franken im Monat
veranschlagt wird.

Die Verantwortlichen der
Familienheimgenossenschaft sind überzeugt,
dass mit diesem Bauvorhaben eine echte
und zeitgemasse baugenossenschaftliche
Leistung erbracht wird. Ba-
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Der Gemeinderat von Wädenswil hat
einem Baurechtsvertrag zugestimmt,
wonach auf genossenschaftlicher Basis 30
Familienwohnungen, 4 Alters- und 2

Invalidenwohnungen erstellt werden können.

Bauträger sind die Mieterbaugenossenschaft

und die Arbeiter-Bau- und
Siedlungsgenossenschaft in Wädenswil. Das
Grundstück von knapp 7000 Quadratmeter

wird den beiden Genossenschaften

für die Dauer von 60 Jahren im Bau-
recht überlassen. Um die Neubauwohnungen

zu verbilligen, gewährt Wädenswil

Zinsvergünstigungen, womit
entsprechende kantonale Leistungen ausgelöst

werden. Eine 4-Zimmer-Wohnung
im sozialen Wohnungsbau wird laut
Weisung mit der zusätzlichen Verbilligung

voraussichtlich 1010 Franken im
Monat kosten, ohne Baurechtszinsvergünstigungen

hingegen 1180 Franken.
Nach Ablehnung eines Zusatzantrages,
der die Baugenossenschaften im Sinne
einer Eigenheimförderung verpflichten
wollte, die Hälfte der projektierten
Wohnungen innerhalb von zehn Jahren von
Mietobjekten in individuelles Eigentum
umzuwandeln, genehmigte das Parlament

die Vorlage. Der Baurechtsvertrag
kommt noch zur Urabstimmung. B.

Wie wir mit grossem Bedauern erfahren

haben, ist der langjährige Sekretär
der Wohnbaugenossenschaft Süd-West in
Thun, Fritz Riesen, in den Bergen tödlich

verunfallt. Seine Nachfolgerin ist
Frau M. Glauser. -er
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